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Erwägungen

E. 1
Im Zeitraum vom 27. Mai 2022 bis zum 27. Juli 2022 beschuldigte die Beschwerdeführerin
ihre direkten Nachbarn gegenüber mehreren kantonalen Staatsanwaltschaften und
Polizeidienststellen im In- und Ausland als Täter diverser Delikte, so z.B. Banküberfälle
und Brandstiftungen. Am 23. August 2022 nahm die Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn eine Strafuntersuchung nicht an die Hand. Eine dagegen gerichtete Beschwerde
wies das Obergericht des Kantons Solothurn mit Beschluss vom 4. November 2022 ab. Die
Beschwerdeführerin gelangt an das Bundesgericht.

E. 2
In einer Beschwerde an das Bundesgericht ist unter Bezugnahme auf den angefochtenen
Entscheid darzulegen, inwieweit dieser nach Meinung der beschwerdeführenden Partei
gegen das Recht verstossen soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die beschwerdeführende Partei hat
mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
anzusetzen ( BGE 140 III 86 E. 2). Für die Rüge der Verletzung von Grundrechten und die
Anfechtung des Sachverhalts bestehen qualifizierte Begründungsanforderungen ( Art. 106
Abs. 2 BGG ).

Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen grundsätzlich nur berechtigt, wenn
sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung allfälliger, ihr durch die Straftat
entstandener Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; BGE 141 IV
1 E. 1.1). Sie muss im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich
der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderung auswirken kann. Das
Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen, wenn
aufgrund der Natur der untersuchten Straftat nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche
Zivilforderung es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 S. 4 f. mit Hinweisen).

E. 3
Die Beschwerde vermag den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht zu genügen.
Die Beschwerdeführerin äussert sich nicht zu ihrer Beschwerdelegitimation im Sinne von
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Sie zeigt insbesondere nicht auf, dass ihr aufgrund
angeblicher Straftaten Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche im Sinne von Art. 41 ff.
OR zustehen könnten. Dies ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Beschwerde ist
darüber hinaus auch in der Sache ungenügend begründet, da sich daraus nicht im Ansatz
ergibt, weshalb der angefochtene Beschluss gegen Bundesrecht verstossen soll. Die
Beschwerdeführerin bezieht sich in in ihren Eingaben vor Bundesgericht im Wesentlichen
auf Banküberfälle oder Bankomatsprengungen, über die in den Medien berichtet wurde,
und bezichtigt dabei ihre direkten Nachbarn, ohne irgendwelche konkreten Anhaltspunkte
zu haben, der Täterschaft. Mit den Erwägungen der Vorinstanz setzt sie sich nicht im



Ansatz auseinander. Inwiefern der angefochtene Beschluss gegen das geltende Recht
verstossen könnte, lässt sich ihren Ausführungen nicht entnehmen. Daraus ergibt sich auch
nicht, dass und weshalb der in Anwendung von Art. 428 StPO ergangene Kostenspruch der
Vorinstanz rechtswidrig sein sollte. Auf die Beschwerde ist demnach im Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 4
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66
Abs. 1 BGG ).
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